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(AVB Forschungsverträge)
 
1. Allgemeines  

1.1 Geltungsbereich  
Die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Bundes 
für Forschungsverträge (AVB) regeln Rahmenbedin-
gungen zu Inhalt und Abwicklung von Forschungs-
verträgen.  

1.2 Normenhierarchie  
Bei Widersprüchen gehen die Bestimmungen des 
Forschungsvertrages denjenigen der AVB vor.  

2. Begriffe  

2.1 Forschungsvertrag  
"Forschungsvertrag“ ist ein auf die Erbringung von 
Forschungsleistungen gerichteter Vertrag, auf den 
die vorliegenden AVB durch die Vertragsparteien für 
anwendbar erklärt worden sind.  

2.2 Forschungsleistungen  
„Forschungsleistungen“ sind technische oder wissen-
schaftliche Tätigkeiten, welche  in der Regel auf die 
gezielte Suche und das Erlangen, aber auch das in-
tellektuell-schöpferische Auswerten neuer Erkennt-
nisse in einem bestimmten Fachbereich, allenfalls 
koordiniert in mehreren Fachbereichen oder bezogen 
auf ein bestimmtes Objekt  
(z.B. Produkt, Methode) gerichtet sind. Zu den For-
schungsleistungen kann jegliche Art von Forschungs- 
und Entwicklungsleistungen gehören, so dass For-
schungsverträge sich insbesondere auf Gebiete der 
Grundlagenforschung und der angewandten For-
schung beziehen können.  

2.3 Vertragsparteien  
„Vertragsparteien“ sind die im Forschungsvertrag be-
zeichneten Parteien, namentlich die Bundesstelle 
und die Forschungseinrichtung.  

2.4 Bundesstelle  
„Bundesstelle“ meint die im Forschungsvertrag be-
zeichnete Organisationseinheit und/oder juristische 
Person, die die AVB für den konkreten Forschungs-
vertrag einbezieht und die Forschungseinrichtung mit 
der Erbringung der so definierten Forschungsleistun-
gen vertraglich bindet.  

2.5 Forschungseinrichtung  
„Forschungseinrichtung“ meint die im Forschungsver-
trag bezeichnete/n natürliche/n oder juristische/n 
Person/en, die durch die Bundesstelle mit der Erbrin-
gung der dort definierten Forschungsleistungen ver-
traglich gebunden wird/werden.  

2.6 Forschungsergebnisse  
„Forschungsergebnisse“ meint alle im Rahmen des 
konkreten Forschungsvertrages erarbeiteten schutz-
fähigen oder nicht schutzfähigen Resultate (wie bei-
spielsweise End- und Zwischenergebnisse, Zwi-
schenberichte und Schlussbericht, Bild- und Textma-
terial einschliesslich der Aufzeichnungsträger, Daten, 

Methoden, Materialien, Erkenntnisse, Know-how, Er-
findungen sowie urheberrechtlich geschützte Werke 
wie z.B. Software).  

3. Vergütung  

3.1 Definition und Arten  
Vergütung ist die im Forschungsvertrag definierte 
geldwerte Leistung, welche die Forschungseinrich-
tung von der Bundesstelle für die Erbringung der 
Forschungsleistung erhält. Die Vergütung wird in der 
Regel nach Aufwand mit einem Kostendach verein-
bart, kann jedoch auch zu einem Festpreis oder in 
Ausnahmefällen nur nach Aufwand (ohne Kosten-
dach) erbracht werden.  
Das Kostendach definiert die obere Grenze der Ver-
gütung durch die Bundesstelle, welche der For-
schungseinrichtung für die Erbringung der For-
schungsleistungen geleistet wird. Die Überschreitung 
eines vereinbarten Kostendachs geht zu Lasten der 
Forschungseinrichtung. Es besteht kein Anspruch der 
Forschungseinrichtung auf Ausschöpfung des defi-
nierten Kostendaches.  

a. Bei einer Vergütung zum Festpreis wird die volle 
Vergütung unabhängig vom Aufwand geschuldet und 
an die Forschungseinrichtung ausbezahlt.   
b. Bei einer Vergütung nach Aufwand und ohne Kos-
tendach erstattet die Bundesstelle der Forschungs-
einrichtung die Forschungsleistungen aufwandbezo-
gen, d. h. nach Massgabe der ausgewiesenen Ar-
beitsstunden und belegbaren Auslagen.  
 
3.2 Umfang  
Die Vergütung gilt die Erbringung aller Forschungs-
leistungen ab, welche zur Vertragserfüllung notwen-
dig sind. In der Vergütung enthalten sind insbesonde-
re auch die Spesen, alle Sozialleistungen und andere 
Entschädigungen für Krankheit, Invalidität und To-
desfall, Material- und Infrastrukturkosten (Overhead-
Kosten) sowie allfällige Mehrwertsteuer und sonstige 
öffentliche Abgaben und Gebühren.  

3.3 Fälligkeit  
Die Vergütung wird gemäss vereinbarten Abrech-
nungs- und Zahlungsmodalitäten fällig. Die For-
schungseinrichtung macht die Vergütung bei Fällig-
keit mit Rechnung geltend. Die Bundesstelle leistet 
fällige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt 
der korrekt gestellten Rechnung.  

3.4 Abtretung  
Die der Forschungseinrichtung aus dem vorliegenden 
Vertrag zustehenden Forderungen dürfen ohne 
schriftliche Zustimmung der Bundesstelle weder ab-
getreten noch verpfändet werden.  



 

4. Leistungserbringung / Gewährleistung  

4.1 Persönliche Erfüllung  
Die Vertragsparteien erfüllen die gemäss dem For-
schungsvertrag zu erbringenden Forschungsleis-
tungen grundsätzlich durch ihre Mitarbeitenden. 
Werden im Forschungsvertrag bestimmte Personen 
zur Vertragserfüllung bezeichnet, so haben diese 
die Forschungsleistung persönlich zu erbringen. Ein 
Beizug Dritter oder ein Austausch von bezeichneten 
Personen bei der Forschungseinrichtung kann nur 
mit vorgängiger schriftlicher Zustimmung der Bun-
desstelle erfolgen.  

4.2 Informationspflicht  
Die Vertragsparteien informieren sich gegenseitig 
regelmässig über den Fortschritt der Arbeiten. Alle 
Umstände, welche die vertragsgemässe Erfüllung 
beeinträchtigen, sind der anderen Vertragspartei 
umgehend mitzuteilen. Der Bundesstelle steht je-
derzeit ein Kontroll- und Auskunftsrecht über alle 
Teile der Erfüllung des Forschungsvertrages zu.  

4.3 Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbe-
dingungen  
Für in der Schweiz zu erbringende Forschungsleis-
tungen hält die Forschungseinrichtung für ihre Mit-
arbeitenden die Arbeitsschutzbestimmungen und 
Arbeitsbedingungen gemäss geltendem Schweizer 
Recht ein. Sie gewährleistet insbesondere die 
Gleichbehandlung von Frau und Mann namentlich in 
Bezug auf die Lohngleichheit. Als Arbeitsbedingun-
gen gelten die Gesamt- und Normalarbeitsverträge. 
Fehlen diese, finden die orts- und berufsüblichen 
Arbeitsbedingungen Anwendung. Die Forschungs-
einrichtung setzt nur Mitarbeitende ein, die über die 
für die Erbringung der Forschungsleistungen erfor-
derlichen Bewilligungen verfügen.   

Wird die Leistung im Ausland erbracht, so hat die 
Forschungseinrichtung zumindest die Einhaltung 
der Kern-übereinkommen der Internationalen Ar-
beitsorganisation gemäss Anhang 2a Verordnung 
vom 11. Dezember 1995 über das öffentliche Be-
schaffungswesen (VöB; SR 172.056.11) zu gewähr-
leisten.  

Die Forschungseinrichtung verpflichtet von ihr zur 
Vertragserfüllung beigezogene Dritte vertraglich zur 
Einhaltung der vorstehenden Grundsätze.  

Hält die Forschungseinrichtung diese Grundsätze 
nicht ein, schuldet sie eine Konventionalstrafe. Die-
se beträgt 10% der gesamten Vergütung, mindes-
tens 3’000 Franken, aber höchstens 100’000 Fran-
ken pro Vertrag. Die Ziffer  
8.3 bleibt vorbehalten.  

4.4 Sachgewährleistung  
Die Forschungseinrichtung haftet für getreue und 
sorgfältige Ausführung der von ihr zu erbringenden 
Forschungsleistung gemäss anerkannten wissen-
schaftlichen und technischen Standards und garan-
tiert, dass sie bei der Vertragserfüllung die gelten-
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet. 
Entsprechendes gilt für die Bundesstelle, wenn sie 
Forschungsleistungen erbringt.  
Die Bundesstelle ist berechtigt, innert nützlicher 
Frist nach Entgegennahme der Forschungsergeb-
nisse ungenügend oder mangelhaft dokumentierte 

Forschungsergebnisse zur unentgeltlichen Überar-
beitung oder Vervollständigung an die Forschungs-
einrichtung unter Ansetzung einer angemessenen 
Nachfrist zurückzuweisen.  

4.5 Rechtsgewährleistung  
Die Vertragsparteien bestätigen in ihrer Eigenschaft 
als Fachspezialistinnen und in Kenntnis der beab-
sichtigten Verwendung der zu erarbeiteten For-
schungsergebnisse, dass zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses keine erkennbare Rechte Dritter 
bestehen und soweit Rechte Dritter bekannt sind, 
diese ausreichend berücksichtigt wurden. Über die-
se Rechte wird gegenseitig informiert. Wird im Zuge 
der Vertragserfüllung eine Belastung durch Rechte 
Dritter bekannt, informieren sich die Vertragspar-
teien hierüber umgehend und beschliessen gemein-
sam das weitere Vorgehen.  

Macht ein Dritter berechtigterweise die Verletzung 
von Rechten geltend, welche einer Vertragspartei 
bekannt oder für sie erkennbar waren, hat diese die 
jeweils andere Vertragspartei für die ihr daraus ent-
standenen Kosten schadlos zu halten.  

Die Vertragsparteien verpflichten sich im Falle von 
hierauf beruhenden Klagen oder sonstigen Ansprü-
chen Dritter sich bezüglich der Verteidigung hierge-
gen abzustimmen und gegenseitig zu unterstützen.  

4.6 Haftungsmassstab  
Die Vertragsparteien haften gegenseitig für Schä-
den, die sie bei der Vertragserfüllung verursachen. 
Die Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Diese Beschränkung gilt nicht für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und das 
Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Soweit gesetz-
lich zulässig, ist die Haftung für Vermögens- und 
Folgeschäden ausgeschlossen.  

5. Rechte an den Forschungsergebnissen  
5.1 Eigentum  
Soweit im Zuge der Erfüllung des vorliegenden Ver-
trages an Forschungsergebnissen neue Immaterial-
güterrechte entstehen, gilt Folgendes:  
Diejenigen Immaterialgüterrechte, die  

a. aufgrund von Leistungen der Mitarbeitenden der 
Forschungseinrichtung entstanden sind, bleiben 
im Eigentum der Forschungseinrichtung;  

b. gemeinsam durch Mitarbeitende der Bundesstel-
le und der Forschungseinrichtung erarbeitet 
worden sind, bleiben im gemeinschaftlichen Ei-
gentum beider Vertragsparteien. Die Vertrags-
parteien legen in einer gesonderten Vereinba-
rung die Anmelde- und Verwertungsstrategie 
sowie die Aufteilung der Kosten fest; 

c. aufgrund von Leistungen der Mitarbeitenden der 
Bundesstelle entstanden sind, bleiben im Eigen-
tum der Bundesstelle.  

5.2 Vorbestehende Rechte  
Vorbehältlich der Regelung in Ziffer 6.3 bleiben vor-
bestehende Rechte der Parteien unberührt.  

5.3 Verzicht  
Verzichtet eine Vertragspartei auf den Schutz bzw. 
die Aufrechterhaltung ihrer Immaterialgüterrechte an 
den Forschungsergebnissen, bietet sie die Rechte 
der anderen Vertragspartei zwecks Übernahme 



 

rechtzeitig an. Die Bedingungen für die Übernahme 
dieser Rechte werden in einer separaten Vereinba-
rung geregelt.  

6. Nutzung der Forschungsergebnisse  

6.1 Grundsatz  

Alle Forschungsergebnisse, die bei der Erbringung 
der Forschungsleistungen durch Mitarbeitende der 
Forschungseinrichtung in Zusammenarbeit mit Mit-
arbeitenden der Bundesstelle entwickelt worden 
sind, können beide Parteien, unter Vorbehalt der 
nachfolgenden Bestimmungen, unabhängig vonein-
ander verwerten.  

6.2 Benutzungsrechte an den Forschungser-
gebnissen  

Im Falle von Ziffer 5.1 lit. a. gewährt die For-
schungseinrichtung der Bundesstelle an diesen Im-
materialgüterrechten ein unentgeltliches, unwider-
rufliches, nicht ausschliessliches, nicht übertragba-
res und nicht unterlizenzierbares Benutzungsrecht.  
Im Falle von Ziffer 5.1 lit. b. gewähren sich die Ver-
tragsparteien unter Beachtung von Ziffer 6.4 an die-
sen gemeinsamen Immaterialgüterrechten gegen-
seitig ein unentgeltliches, unwiderrufliches, nicht 
ausschliessliches, nicht übertragbares, nicht lizen-
zierbares Benutzungsrecht. Jede weitergehende 
Nutzung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen 
beider Vertragsparteien.  
Soweit im Falle von Ziffer 5.1 lit. c. der Forschungs-
einrichtung Nutzungsrechte eingeräumt werden sol-
len, ist dies im Forschungsvertrag zu regeln.  

6.3 Benutzung vorbestehender Rechte  

Werden bei der Abwicklung des Forschungsvertra-
ges vorbestehende Immaterialgüterrechte der For-
schungseinrichtung durch die Forschungseinrich-
tung verwendet, die zur Nutzung der Forschungser-
gebnisse durch die Bundesstelle notwendig sind, 
erhält die Bundesstelle daran ein einfaches Nut-
zungsrecht, soweit dem keine anderweitigen Ver-
pflichtungen der Forschungseinrichtung entge-
genstehen. Die Einräumung dieses Nutzungsrechts 
erfolgt unentgeltlich, soweit nicht anders vereinbart.  

6.4 Zugang Dritter zu den Forschungsergebnis-
sen  

Die Forschungseinrichtung ist, sofern vertraglich 
nichts anderes vereinbart wurde, grundsätzlich be-
rechtigt die Forschungsergebnisse als Erste zu ver-
öffentlichen oder Dritten zugänglich zu machen. Sie 
hat sich vorgängig mit der Bundesstelle über den 
Zeitpunkt der erstmaligen Veröffentlichung bzw. der 
Zugänglichmachung zu einigen.  
Die Bundesstelle hat das Recht, während oder nach 
Vertragserfüllung bei Vorliegen übergeordneter öf-
fentlicher Interessen die Zugänglichmachung in zeit-
licher oder sachlicher Hinsicht einzuschränken, un-
ter Bekanntgabe der geltend gemachten Gründe. 
Verlangt die Bundesstelle berechtigterweise eine 
solche Einschränkung, und ergeben sich daraus 
mehrwertsteuerrechtliche Folgen, hat die Bundes-
stelle diese zu kompensieren. 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, die übrigen 
Auswirkungen auf die Vergütung gemeinsam zu re-
geln.  

 

6.5 Eintragung von Lizenzen  

Die Bundesstelle ist berechtigt, im Rahmen des For-
schungsvertrages erworbene Lizenzen auf eigene 
Kosten beim Eidgenössischen Institut für Geistiges 
Eigentum (oder ausländischen Patentämtern etc.) 
ins Schutzrechtsregister eintragen zu lassen.  

7. Umgang mit Informationen  

7.1 Sorgfaltsgrundsatz  

Die Vertragsparteien verpflichten sich alle ihnen im 
Rahmen des Vertragsverhältnisses zugehenden 
Daten und Informationen der jeweils anderen Partei 
mit angemessener Sorgfalt zu behandeln. Vorbehal-
ten bleiben abweichende Regelungen im Vertrag 
bzw. in den AVB sowie weitergehende Geheimhal-
tungsvereinbarungen oder vorschriften.  

Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. 
Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1) 
sind einzuhalten.  

7.2 Informationsschutzverordnung (ISchV)  

Werden bei Abschluss und der Erfüllung des For-
schungsvertrages Informationen des Bundes und 
der Armee ausgetauscht, verwendet oder erstellt, 
gilt die Verordnung vom 4. Juli 2007 über den 
Schutz von Informationen des Bundes (Informati-
onsschutzverordnung, ISchV; SR 510.411), soweit 
der Schutz dieser Informationen im Interesse der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft geboten ist. 
Handelt es sich dabei um VERTRAULICH oder 
GEHEIM klassifizierte, militärische Informationen, 
kommt zwingend die Verordnung vom 29. August 
1990 über das Geheimschutzverfahren bei Aufträ-
gen mit militärisch klassifiziertem Inhalt (Geheim-
schutzverordnung; SR 510.413) zur Anwendung.  

8. Verzug  

8.1 Verzugseintritt  

Halten die Vertragsparteien fest vereinbarte Termi-
ne (Verfalltagsgeschäfte) nicht ein, so kommen sie 
ohne Weiteres in Verzug, in den übrigen Fällen 
durch Mahnung.  

8.2 Rücktritt  

Der in Verzug geratenen Partei ist eine angemes-
sene Frist zur nachträglichen Erfüllung zu setzen. 
Wird nicht innerhalb der angesetzten Frist erfüllt, 
kann die andere Partei vom Forschungsvertrag zu-
rücktreten. Sie teilt der in Verzug geratenen Partei 
den Vertragsrücktritt schriftlich mit und vergütet die 
bis zur Vertragsauflösung erbrachten Leistungen.  

8.3 Konventionalstrafe / Schadenersatz  

Kommt eine Vertragspartei in Verzug, so schuldet 
sie eine Konventionalstrafe. Diese beträgt pro Ver-
spätungstag 1 Promille, insgesamt aber höchstens 
10 Prozent der gesamten Vergütung. Die Konventi-
onalstrafe ist auch dann geschuldet, wenn die ver-
späteten Leistungen durch die andere Vertragspar-
tei angenommen werden. Die Bezahlung der Kon-
ventionalstrafe befreit die in Verzug geratene Ver-
tragspartei nicht von der Einhaltung der vertragli-
chen Pflichten. Vorbehalten bleiben weitere Scha-
denersatzansprüche. 



 

9. Vertragsänderung / Auflösung  

9.1 Allgemeine Vertragsänderungen  

Änderungen oder Ergänzungen des Forschungsvertra-
ges sind nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart wer-
den.  

9.2 Teilungültigkeit / Vertragslücke  
Erweisen sich einzelne Bestimmungen des For-
schungsvertrages als ungültig oder rechtswidrig, so 
wird die Gültigkeit des Forschungsvertrages davon 
nicht berührt. Die betreffende Bestimmung soll in die-
sem Fall durch eine wirksame, möglichst gleichwertige 
Bestimmung ersetzt werden. Gleiches gilt im Falle ei-
ner Vertragslücke.  

9.3 Widerruf und Rechtsfolgen  
a. Die Bundesstelle ist berechtigt, den Forschungsver-

trag jederzeit ganz oder teilweise zu widerrufen. Ein 
solcher Widerruf wird der Forschungseinrichtung 
umgehend schriftlich mitgeteilt.  

b. Die Forschungseinrichtung hat im Falle eines Wi-
derrufs Anspruch auf Entschädigung für durchge-
führte Forschungsleistungen oder nachgewiesene 
Aufwendungen. Dazu gehören Zahlungen für Löh-
ne und Gehälter, die bedingt durch den For-
schungsvertrag und die dadurch eingegangenen 
Verpflichtungen noch für eine beschränkte Zeit wei-
terhin anfallen. Die Forschungseinrichtung ver-
pflichtet sich, im Rahmen des Forschungsvertrages 
keine Verpflichtungen über das notwendige zeitli-
che und umfängliche Mass hinaus einzugehen.  

c. Ein Anspruch auf ein Entgelt bzw. Gewinn für den 
nicht mehr auszuführenden Teil des Forschungs-
vertrages besteht nicht. Vorbehalten bleiben Scha-
denersatzansprüche bei Vertragsauflösung zur Un-
zeit.  

d. Sämtliche der Forschungseinrichtung aus dem Wi-
derruf erwachsenden Kosten müssen von dieser 
vollumfänglich begründet und belegt werden. Die 
zu leistenden Zahlungen dürfen den Betrag nicht 
übersteigen, welcher der Forschungseinrichtung bei 
Erfüllung des gesamten Forschungsvertrages zu-
stehen würde. Die Bundesstelle ist nur insoweit zur 
Bezahlung dieser Kosten verpflichtet, als ihr die 
Forschungseinrichtung alle bis zu diesem Zeitpunkt 
erarbeiteten Forschungsergebnisse im Sinne von 
Ziffern 4 bis 6 zur Verfügung stellt.  

10. Schlussbestimmungen  

10.1 Anwendbares Recht  
Auf das Vertragsverhältnis ist schweizerisches Recht 
anwendbar. Die kollisionsrechtlichen Bestimmungen 
und das Wiener Kaufrecht werden wegbedungen.  

10.2 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Bern.  

10.3 Zeitlicher Geltungsbereich  
− Die nachfolgend aufgeführten Ziffern der vor-

liegenden AVB gelten über die Beendigung 
des Forschungsvertrages hinaus:   

− 3.4 Abtretung   
− 4.5 Rechtsgewährleistung  
− 5.3 Verzicht  
− 6.4 Zugang Dritter zu den Forschungsergeb-

nissen   

− 6.5 Eintragung von Lizenzen   
− 7 Umgang mit Informationen  
− 10.1 Anwendbares Recht 
− 10.2 Gerichtsstand  
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